
lung auf Bewährung einer besonderen inhaltlichen Aus
gestaltung (§§ 31 bis 34 StGB).
OG, Urt. vom 26. April 1972 - 2 Zst 8/72.

Der Angeklagte erlernte den Beruf eines Autoschlos
sers. Zuletzt war er als Kraftfahrer beim VEB Spe
zialbau beschäftigt.
Am 5. Februar 1971 wurde der Angeklagte wegen Dieb
stahls zum Nachteil sozialistischen Eigentums (§§ 158 
Abs. 1, 161 StGB) auf Bewährung und zu einer Geld
strafe von 300 M verurteilt, weil er von einem ihm 
für Einkäufe zur Verfügung gestellten Betrag 52 M 
für persönliche Zwecke verausgabt und aus einer ver
schlossenen Schublade 35 M entwendet hatte.
Im Sommer 1971 entfernte der Angeklagte aus einem 
ihm zur Verfügung gestellten Tankkreditscheinheft sei
nes Betriebes einen Scheck, erwarb dafür 50 Liter Ver
gaserkraftstoff im Werte von 75 M, die er für 50 M 
weiterveräußerte. Den Schaden hat er dem Betrieb in
zwischen ersetzt.
Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Kreis
gericht den Angeklagten wegen Diebstahls zum Nach-- 
teil sozialistischen Eigentums (§§ 158 Abs. 1, 161 StGB) 
zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten und zu 
einer Geldstrafe von 400 M. Außerdem wurde die 
Vollstreckung der im Urteil des Kreisgerichts vom 
5. Februar 1971 angedrohten Freiheitsstrafe von vier 
Monaten angeordnet.
Gegen dieses Urteil richtet sich der zugunsten des An
geklagten gestellte Kassationsantrag des Präsidenten 
des Obersten Gerichts, mit dem eine Verurteilung auf 
Bewährung erstrebt wird.
Der Antrag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Das Kreisgericht hat den Sachverhalt ausreichend auf
geklärt, richtig festgestellt und rechtlich zutreffend be
urteilt. Das Urteil ist jedoch im Strafausspruch gröb
lich unrichtig.
Die gerechte Entscheidung des Gerichts über Strafart 
und Strafhöhe dient dem Ziel, die sozialistische Staats
und Gesellschaftsordnung, die Bürger und ihre Rechte 
vor kriminellen Handlungen zu schützen, Straftaten 
vorzubeugen und den Gesetzesverletzer wirksam zu 
sozialistischer Staatsdisziplin und zu verantwortungs
bewußtem Verhalten im gesellschaftlichen und persön
lichen Leben zu erziehen.
Das Strafgesetzbuch enthält in den §§ 30, 39 eine gesetz
liche Orientierung dafür, unter welchen Voraussetzun
gen bei Vergehen eine Strafe ohne Freiheitsentzug 
bzw. eine Freiheitsstrafe ausgesprochen werden kann. 
Grundlage für diese Entscheidung des Gerichts ist die 
Gesamtheit der Strafzumessungstatsachen. Nur durch 
ihre zusammenhängende Betrachtung kann die gerechte 
Strafart bestimmt werden (vgl. Bericht des Präsidiums 
des Obersten Gerichts an das 22. Plenum [NJ 1969 
S. 264 ff.]).
Das Kreisgericht hat einzelne Umstände einseitig be
trachtet und überbewertet. Es begründete die von ihm 
ausgesprochene Freiheitsstrafe ausschließlich mit dem 
Hinweis auf die erneute Straffälligkeit des Angeklag
ten, ohne den konkreten Bezug zur objektiven Schäd
lichkeit der Handlung herzustellen. Das Oberste Ge
richt hat wiederholt betont, daß die Schwere einer 
Straftat die entscheidende Grundlage und der Aus
gangspunkt für die Strafzumessung ist (vgl. z. B. OG., 
Urteil vom 3. Juli 1969 - I Pr - 15 - 4/69 - OGSt 
Bd. 10 S. 61; NJ 1969 S.473).
Die Tatschwere, die sich aus der objektiven Schädlich
keit der Handlung und der Art und dem Grad der 
Schuld des Täters bestimmt, wird bei einer Eigentums
straftat maßgeblich durch die Höhe des verursachten 
Schadens charakterisiert. Der Angeklagte hat das so
zialistische Eigentum durch eine einmalige Handlung

um 75 M geschädigt. Das geringe Ausmaß der objekti
ven Schädlichkeit dieser Tat würde den Ausspruch 
einer Freiheitsstrafe nur dann rechtfertigen, wenn an
dere besonders schwerwiegende Umstände, die die 
Tatschwere entscheidend beeinflussen, die Anwendung 
der schwersten Maßnahme der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit erfordern würden.
Dem Kreisgericht ist darin zuzustimmen, daß die wie
derholte Straffälligkeit ein Umstand ist, der in die 
Schuld eingeht und die Tatschwere mitbestimmt, wenn 
zwischen Vortat und erneuter Straffälligkeit ein innerer 
Zusammenhang besteht. Eine solche wesentliche Be
ziehung zwischen den Straftaten liegt aus den vom 
Kreisgericht angeführten Gründen auch vor, so daß 
eine nachhaltige staatliche Reaktion auf das Vergehen 
des Angeklagten notwendig ist. Bei der Bewertung, in 
welchem Maße die erneute Straffälligkeit den Grad der 
Schuld und damit die Tatschwere beeinflußt hat, müs
sen jedoch neben dem vom Kreisgericht betonten zeit
lichen Zusammenhang und der Gleichartigkeit der Mo
tive auch die Anzahl der Vorstrafen sowie Charakter 
und Schwere der Vortaten Beachtung finden.
Das Kreisgericht hätte erkennen müssen, daß die Vor
strafe wegen eines Vergehens mit nicht erheblicher 
Gesellschaftswidrigkeit ausgesprochen wurde. Obwohl 
der Angeklagte bereits wenige Monate nach dieser Ver
urteilung erneut straffällig wurde, ist in dieser eben
falls geringfügigen Straftat nicht eine solche schwer
wiegende Mißachtung der gesellschaftlichen Disziplin 
zu erblicken, die den Ausspruch einer Freiheitsstrafe 
gemäß § 39 Abs. 2 StGB erforderlich macht. Zwar sieht 
das Gesetz die Anwendung der Freiheitsstrafe auch 
gegen solche Täter vor, deren Tat weniger schwerwie
gend ist, die aber aus bisherigen Strafen keine Lehren 
gezogen haben. Bei der Anwendung dieses Tatbestands
merkmals ist jedoch zu beachten, daß nicht allein aus 
einer erneuten Straffälligkeit immer der Schluß gezo
gen werden muß, daß der Angeklagte aus Maßnahmen 
der vorangegangenen Straffälligkeit keine Lehren ge
zogen hat. Vielmehr sind auch in einem solchen Falle 
alle Umstände der Persönlichkeit des Täters und der 
erneuten Straftat zu beachten.
Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen Men
schen mit noch nicht genügend gefestigtem Verant
wortungsbewußtsein. Die Tatschwere, die in nicht un
erheblichem Maße auch durch die Höhe des Schadens 
mitbestimmt wird, erreicht trotz der Vorstrafe nicht 
einen solchen Umfang, daß zum Schutze des sozia
listischen Eigentums der Ausspruch einer Freiheits
strafe erforderlich wäre. Die Erziehung des Täters ist 
durch den Ausspruch einer Strafe ohne Freiheitsent
zug möglich, jedoch bedarf die Verurteilung auf Be
währung der inhaltlichen Ausgestaltung. Insbesondere 
ist zu gewährleisten, daß der Angeklagte durch eine 
Bindung an den Arbeitsplatz über längere Zeit in einem 
festen Kollektiv zur Achtung des sozialistischen Eigen
tums erzogen und sein Verantwortungsbewußtsein ent
wickelt wird. Zur Verstärkung der erzieherischen Wir
kung ist der Ausspruch einer Geldstrafe als Zusatz
strafe erforderlich, die unter Berücksichtigung seiner 
Vermögensverhältnisse bei etwa 300 M liegen sollte. 
Mit einer erneuten Verurteilung auf Bewährung und 
einer Geldstrafe als Zusatzstrafe wird der Gesamtheit 
der Strafzumessungstatsachen Rechnung getragen. Die 
Tatsache der wiederholten Straffälligkeit sollte in der 
Dauer der Bewährungszeit und der Höhe der anzudro
henden Freiheitsstrafe Ausdruck finden.
Das Urteil des Kreisgerichts war sowohl im Strafaus- 
spruch als auch soweit es die Anordnung der Voll
streckung der im Urteil des Kreisgerichts vom 5. Fe
bruar 1971 angedrohten Freiheitsstrafe betrifft, aufzu
heben.
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